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STADTGEMEINDE MATTIGHOFEN 
5230 Mattighofen • Stadtplatz 1 • Telefon +43/7742/2255-0 • DVR: 0059871 

office@mattighofen.at • www.mattighofen.at 

 
Az C003/30 u 813/2-2022, Bu 

 

VERORDNUNG 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Mattighofen vom 13. Dezember 2022, TOP 3.), mit der 
eine  
 

ABFALLGEBÜHRENORDNUNG 
 
erlassen wird. 
Auf Grund des § 17 Abs 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl I Nr 116/2016 idgF und 
des § 18 des OÖ. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl Nr 71/2009 idgF, wird verordnet: 
 
 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

 
Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu entrichten.  
 
 

§ 2 
Höhe der Gebühren 

 
Die Abfallgebühr beträgt für Hausabfälle, biogene Abfälle sowie haushaltsähnliche Gewerbe-
abfälle je Entleerung: 
 

Behältergröße Euro 
    40 l-Abfallsack 3,38 
    70 l-Abfallsack 5,91 
    90 l-Abfalltonne 7,60 
  120 l-Abfalltonne 10,13 
  240 l-Abfalltonne 20,27 
  770 l-Abfallcontainer 65,02 
1100 l-Abfallcontainer 92,89 

 
§ 3 

Umsatzsteuer 
 

Den im § 2 geregelten Gebühren ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß (derzeit 10%) 
hinzuzurechnen. 
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§ 4 
Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer.  
 
 

§ 5 
Beginn der Gebührenpflicht 

 
Die Verpflichtung zur Entrichtung der Gebühr nach § 2 beginnt mit dem ersten Entleerungs-
termin nach der schriftlichen Anmeldung zur Abfallabfuhr. An- und Abmeldungen zur Abfall-
abfuhr hat grundsätzlich der Gebührenschuldner (gem. § 4) schriftlich beim Stadtamt bekannt 
zu geben. 
 
 

§ 6 
Fälligkeit 

 
Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich und zwar am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines 
jeden Jahres zur Zahlung fällig. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Die Rechtswirksamkeit dieser Abfallgebührenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der 
Kundmachungsfrist folgenden Tag, frühestens jedoch mit 01. Jänner 2023. 
Gleichzeitig tritt die Abfallgebührenordnung vom 06. Dezember 2018 außer Kraft. 
 
 

Mattighofen, den 13. Dezember 2022 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Ing. Daniel Lang 
 
 
 
An der  
Amtstafel der Stadtgemeinde Mattighofen 
 
kundgemacht am 14. Dezember 2022 
abgenommen am 31.Dezember 2022  


